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Pflegedienst und Nachbarschaftshilfe e.V.


orientiert an den sozialen und therapeutischen Ideen

der Anthroposophie Rudolf Steiners
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Satzung

In der Fassung vom 15. Juli 2008
Vorwort


Der Verein „für-einander Pflegedienst und Nachbarschaftshilfe“ bildet sich weitgehend aus Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft, der Christengemeinschaft und Eltern der Waldorfschulen in München. Seine Ziele sind dem Menschenbild der Anthroposophie verpflichtet. Danach ist der Mensch ein sich stets entwickelndes leiblich-seelisch-geistiges Wesen und erfährt erst dadurch wahre Hilfe, dass Hemmnisse, Krankheiten und Altersbeschwerden auch als Aufgaben und Sinn im Zusammenhang mit dem persönlichen Schicksal gesehen werden.

Die Erweiterung der Heil- und Pflegekunst durch zeitgemäße geisteswissenschaftliche Impulse im Dienste an pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen mitwirken zu lassen, ist unsere Zielsetzung.

Die in diesem Sinne seit 1981 im Sozialkreis geleistete Nachbarschaftshilfe und die seit 1993 durch den Pflegedienst durchgeführte ambulante Kranken- und Altenpflege sind in diesem Verein zusammen-geführt.

§1 Name, Sitz und Rechtsform

Der Verein trägt den Namen: „für-einander Pflegedienst und Nachbarschaftshilfe“. Der Verein orientiert sich an den sozialen und therapeutischen Ideen der Anthroposophie Rudolf Steiners. Er hat seinen Sitz in München und ist in das Vereinsregister eingetragen.

§2 Zwecke und Ziele

1. Der Vereinszweck ist die Förderung der freien Wohlfahrtspflege.

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke, sondern sieht seine Aufgabe darin, hilfsbedürftigen Menschen – gleich welcher Religion oder Weltanschauung – zu helfen.

3. Er verfolgt diese Aufgabe insbesondere, indem er

· eine Nachbarschaftshilfe organisiert, die Menschen, die durch Krankheit, Alter oder sonstige Gründe hilfsbedürftig sind, die nötige Hilfe (z.B. Haushaltsversorgung, Kinderhüten, leichte Pflege, Nachtwachen, Spaziergänge mit gehbehinderten Menschen, etc.) von vorwiegend ehrenamtlichen Helfern zukommen lässt.

· Ambulante Kranken- und Altenpflege leistet.

§3 Gemeinnützigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

3. Der Verein darf keine Personen durch Ausgaben, die den Vereinszwecken fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt sein Vermögen an das Sozialwerk der Christengemeinschaft in Bayern e.V., das es unmittelbar und ausschließlich für mildtätige oder gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

5. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit ist aufrechtzuerhalten.

6. Die Mitgliedschaft in Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Bayern e.V., ist beizubehalten.

§4 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, die sich mit den Zielen des Vereins verbunden fühlen oder ihn in irgendeiner Weise unterstützen oder fördern wollen.
2. Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung und deren Annahme durch den Aufsichtsrat erworben. Gegen eine Ablehnung kann Einspruch eingelegt werden, über den die Mitgliederversammlung entscheidet.

3. Die Mitgliedschaft kann durch schriftliche Erklärung des Aufsichtsrats im Einvernehmen mit dem Mitglied beendet werden.

4. Die Mitgliedschaft kann bei groben Verstößen gegen die Ziele des Vereins oder aus einem sonstigen wichtigen Grund nach Anhörung des Mitglieds durch einstimmigen Beschluss des Aufsichtsrats gelöscht werden; der Rechtsweg wird damit nicht ausgeschlossen.

5. Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Aufsichtsrat erfolgen. Damit endet auch die Zugehörigkeit zu den Organen des Vereins.

6. Die Mitglieder können freiwillige Beiträge in selbst festgesetzter Höhe leisten.

§5 Organe des Vereins

· Die Mitgliederversammlung

· Der Aufsichtsrat

· Die Geschäftsführung (Vorstand im Sinne des § 26 BGB)

§6 Mitgliederversammlung

1.
Eine Mitgliederversammlung wird jährlich einmal einberufen. 

2.
Weitere Mitgliederversammlungen sind einzuberufen auf Antrag der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates oder wenn ihre Einberufung von 10% der Mitglieder unter Angabe ihres Zweckes und der Gründe bei der Geschäftsführung schriftlich beantragt wird.

3.
Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung erfolgt durch einen Geschäftsführer unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen nach Aufgabe zur Post unter Angabe der Tagesordnung. Die Einladung gilt als zugegangen, wenn sie rechtzeitig an die letzte von dem Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse abgesendet wurde. 

4.
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a.
die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Geschäftsführung
b.
Satzungsänderungen und Änderungen der Vereinszwecke 

c.
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
d.
Genehmigung des Haushaltsplanes
e. 
Wahl des Rechnungsprüfers und Erteilung des Prüfauftrages
5.
Die Mitgliederversammlung nimmt die Berichte des Aufsichtsrates entgegen und kann in allen, den Verein betreffenden Angelegenheiten beraten und Empfehlungen aussprechen, die die Zuständigkeit und die Aufgaben anderer Vereinsorgane betreffen.

6.
Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

Satzungsänderungen bedürfen einer Stimmenmehrheit von drei Viertel der anwesenden Mitglieder. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist Versammlungsleiter, bei dessen Abwesenheit wählt die Versammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrates einen Versammlungsleiter.

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen sind zu protokollieren und vom Versammlungs-leiter und vom Protokollanten (der zu Beginn der Versammlung gewählt wird) zu unterzeichnen.

7.
Die Auflösung des Vereins kann nur  mit einer ¾-Mehrheit aller Mitglieder beschlossen werden. Sind weniger als ¾ aller Mitglieder anwesend, so ist binnen zwei Monaten eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, auf der mit einer ¾-Mehrheit der anwesenden Mitglieder entschieden werden kann.

§7  Aufsichtsrat

1.
Der Aufsichtsrat besteht aus drei bis sieben Vereinsmitgliedern. 

2.
Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit gewählt. 

3.
Die Amtszeit beträgt für alle Aufsichtsratsmitglieder drei Jahre, Wiederwahl ist möglich.

4.
Der Aufsichtsrat beschließt über alle Angelegenheiten, die nicht nach dieser Satzung oder dem Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Der Aufsichtsrat hat insbesondere auch folgende Aufgaben:

a.
er bestellt  die Mitglieder der Geschäftsführung und beruft sie ab,

b.
er erarbeitet gemeinsam mit der Geschäftsführung den Haushaltsplan,

c.
er überwacht die Haushaltsführung,

d.
er berät die Geschäftsführung,

e.
er trifft die geschäftspolitischen Grundsatzentscheidungen.

     

 f.
er beschließt über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern

5.
 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

6. Der Aufsichtsrat tagt mindestens vier Mal im Jahr. Einladungen erfolgen durch den Vorsitzenden schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung mit einer Frist von sieben Tagen. Der Aufsichtsrat trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit. Eine Ergänzung der Tagesordnung ist auf einer Sitzung mit einer Mehrheit von ¾ der anwesenden Aufsichtsratsmitglieder möglich.

7. Im Übrigen kann sich der Aufsichtrat eine eigene Geschäftsordnung geben. 

§8  Die Geschäftsführung (Vorstand im Sinne des § 26 BGB) 

1.
Der Verein wird durch einen oder mehrere hauptamtliche Geschäftsführer vertreten. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird der Verein durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Geschäftsführern das Recht zur alleinigen Vertretung übertragen. Der Aufsichtsrat kann die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
2.
Die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins erfolgt durch die Geschäftsführung.

3.
Geschäftsführer werden durch den Aufsichtsrat bestellt und können durch diesen auch abberufen werden.

5.
Die Geschäfte sind mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nach Maßgabe des Haushaltsplans und in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat zu führen. Abweichungen von dem Haushaltsplan sind zulässig, wenn Mehrausgaben in einer Haushaltsposition durch Minderausgaben in anderen oder durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden, darüber hinaus mit Zustimmung des Aufsichtsrates, wenn unvorhergesehene Ereignisse dies erforderlich machen. Stellt sich im laufenden Haushaltjahr heraus, dass die geplanten Einnahmen nicht erzielt werden, soll dies durch Einsparungen möglichst ausgeglichen werden.

6.
Bei allen Rechtsgeschäften im Zusammenhang mit den Dienstverträgen von Geschäftsführern, wird der Verein durch zwei Mitglieder des Aufsichtsrates vertreten.

§9 Geschäftsjahr

Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§10 Satzungsänderungen  
1. Beschlüsse über Satzungsänderungen und vorzeitige Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln, bei Änderungen des Vereinszwecks von drei Vierteln der bei einer ordentlichen Mitgliederversammlung erschienenen Mitglieder.

2. Formelle Satzungsänderungen oder -ergänzungen, die zur Eintragung im Vereinsregister oder zum Fortbestand der steuerlichen Gemeinnützigkeit erforderlich sind, kann der Aufsichtsrat selbstständig vornehmen.
§11 Ergänzende Bestimmungen

Für die in der Satzung nicht geregelten Fälle gelten die allgemeinen Bestimmungen des BGB (§§26ff). Geändert und beschlossen auf der Mitgliederversammlung vom 15. Juli 2008.
        München den 15. Juli 2008

